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Bebauungsplan mit integrierter Gr nordnungsplanung Nr. 2302
"Technologiepark Lechrain", Stadt Landsberg am Lech

Verfahrensvermerke

1. Der Stadtrat der Stadt Landsberg am Lech hat in der Sitzung vom ..............gemöä §–2 Abs.–1 BauGB die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 2302 "Technologiepark Lechrain" beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am ....................orts blich bekannt gemacht.

2. Die fr hzeitige Üffentlichkeitsbeteiligung gemöä §–3 Abs.–1 BauGB mit üffentlicher Darlegung und
Anhürung f r den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .................. hat in der Zeit vom
.................. bis ................... stattgefunden.

3. Die fr hzeitige Beteiligung der Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange gemöä §–4 Abs.–1
BauGB f r den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ...................... hat in der Zeit vom
................... bis ...................... stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom................... wurden die Behürden und
sonstigen Tröger üffentlicher Belange gemöä §–4 Abs.–2 BauGB in der Zeit vom .................... bis
................beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ................... wurde mit der Begr ndung gemöä §–3
Abs.–2 BauGB in der Zeit vom ................... bis ..................... im Internet verüffentlicht.  Zusötzlich zur
Verüffentlichung im Internet wurden die im Internet verüffentlichten Unterlagen wöhrend der
Verüffentlichungsfrist in Papierform im Bauordnungsamt der Stadtverwaltung Landsberg am Lech,
Katharinenstraäe 1, 86899 Landsberg am Lech, 1. Obergeschoss, Zimmer 1.23, wöhrend der allgemeinen
Geschöftszeiten bereitgestellt. Die Unterlagen wurden  ber das zentrale Internetportal des Landes
zugönglich gemacht.

6. Die Stadt Landsberg am Lech hat mit Beschluss des Stadtrats vom ..................den Bebauungsplan gem.
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .................... festgestellt.
Stadt Landsberg am Lech, den

.............................
Oberb rgermeisterin Doris Baumgartl

7. Ausgefertigt
Stadt Landsberg am Lech, den

.............................
Oberb rgermeisterin Doris Baumgartl

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................. gemöä § 10 Abs. 3 S. 1 HS 2
BauGB orts blich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begr ndung und zusammenfassender
Erklörung wird seit diesem Tag zu den  blichen Dienststunden des Bauordnungs- amts der Stadt
Landsberg am Lech zu jedermanns Einsicht bereit- gehalten und  ber dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S.
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.
Stadt Landsberg am Lech, den

.............................
Oberb rgermeisterin Doris Baumgartl

Pröambel
Aufgrund des §§ 2 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 23 der Gemeindeordnung f r den Freistaat Bayern (GO),

der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Verordnung  ber die bauliche Nutzung der Grundst cke (BauNVO), der
Verordnung  ber die Ausarbeitung der Bauleitplöne und  ber die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 -

PlanZV 90), des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG), in der jeweils g ltigen Fassung, erlösst die Stadt
Landsberg diesen

Bebauungsplan mit integrierter Gr nordnungsplanung Nr. 2302 "Technologiepark Lechrain"
als

Satzung.

Der bisherige Bebauungsplan "Gewerbegebiet Lechrain" in der Fassung vom 23.10.2008 sowie dessen 1. Änderung in der
Fassung vom 29.07.2009 werden durch den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 2302 "Technologiepark Lechrain" mit

festgesetzten Geltungsbereich und nebenstehenden Planteil vollstöndig ersetzt und erweitert.
F r den festgesetzten Geltungsbereich haben ausschlieälich die nachstehenden Festsetzungen und Hinweise durch

Planzeichen und Text G ltigkeit.
Maägebend ist die Abgrenzung des röumlichen Geltungsbereich in der Planzeichnung im Maästab 1:1.000.

Stadt Landsberg am Lech
Landkreis Landsberg am Lech

Bebauungsplan
mit integrierter Gr nordnungsplanung Nr. 2302
"Technologiepark Lechrain"

Festsetzungen durch Planzeichen und Text

Hinweise durch Planzeichen und Text

2. Art der baulichen Nutzung

2.1

2.2

bestehende Grundst cksgrenze mit Flurst cksnummer1. 2069/2

4.1 Baugrenze

1.1

vorhandene Haupt- und Nebengeböude (Darstellung entsprechend der aktuellen Digitalen Flurkarte)

Grenze des röumlichen Geltungsbereiches

13. Flöchen f r Maänahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

1. Geltungsbereich

3. Maä der baulichen Nutzung

7.3

Abgrenzung von Baugrundst cksteilen mit unterschiedlicher Art und Maä der baulichen Nutzung

3.1 GRZ

3.2 WH maximale Wandhühe in Meter.
Oberer Bezugspunkt f r die Ermittlung der Wandhühe ist der obere Schnittpunkt der Wand mit der Dach-
haut (bei geneigten Döchern an der Traufseite) bzw. der obere Abschluss der Wand einschlieälich Attika
(bei Flachdöchern an allen Seiten). Unterer Bezugspunkt ist der f r den jeweiligen Bauraum in der
Planzeichnung dargestellte Hühenbezugspunkt, von dem maximal 0,3 m nach oben oder unten
abgewichen werden kann.

Grundflöchenzahl als Hüchstmaä, z.B. 0,6
Die zulössige Grundflöche darf durch die Grundflöchen der Anlagen nach § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO um
bis zu 50%  berschritten werden, hüchstens jedoch bis zu einer Grundflöchenzahl von 0,8. F r die
Ermittlung der zulössigen Grundflöche ist die Teilflöche des Baugrundst cks maägebend, die in der Plan-
zeichnung durch die Nutzungsgrenze gemöä Ziffer 4.2 abgegrenzt wird.

4. Überbaubare Grundst cksflöche / Bemaäung / Abstandsflöchen

4.4

5. Bauliche Gestaltung

5.1

6. Werbeanlagen
6.1

6.2

7. Nebenanlagen, Garagen und Stellplötze

7.4

7.5

8. Einfriedungen

8.2

9. Verkehrsflöchen

10. Flöchen f r Versorgungsanlagen, Elektrizitöts- und Fernmeldeleitungen

10.2 Sömtliche Leitungen innerhalb des röumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind unterirdisch zu verlegen.

12. Gr nordnung

12.1

12.4

private Gr nflöchen mit extensiver Pflege: die Flöchen sind max. 2mal jöhrlich nicht vor dem 15.06.
eines jeden Jahres zu möhen. Das Mahdgut ist zu entfernen. D nger und Pflanzenschutz- mittel sind
unzulössig.

F r Gehülzpflanzungen sind ausschlieälich gebietsheimische Gehülze des Herkunftsgebiets 6.1 zu verwenden:
(1) Groäböume
(Mindestpflanzqualitöt: Sol. 3 xv m.B. STU 18 - 20):
Acer platanoides - Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn
Betula pendula - Hänge-Birke
Pinus sylvestris - Wald-Kiefer
Quercus petraea -Trauben-Eiche
Quercus robur - Stiel-Eiche
Tilia cordata - Winterlinde

(2) Kleinböume
(Mindestpflanzqualitöt: Heister 2 xv, H 175 - 200):
Acer campestre - Feldahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Prunus avium - Kirsche
Prunus padus - Trauben-Kirsche
Sorbus aucuparia - Eberesche

11. Immissionsschutz

11.1 Schallschutzmaänahmen allgemein: Bei der Errichtung und Änderung von Geböuden mit schutzbed rftigen Aufenthalts-
röumen sind technische Vorkehrungen nach Nummer 7 der DIN 4109-1, Januar 2018, Schallschutz im Hochbau
vorzusehen.

Verkehrsgeröusche: In den Baufeldern SO 01, SO 02 sowie SO 07 West (bei Abstand  175 m zur Straäenmittelachse
der B 17). wird in der Nachtzeit der Orientierungswert der DIN 18005 von 50 dB(A) f r Verkehrsgeröusche  berschritten.
Zum L ften erforderliche Fenster von Schlaf- oder Kinderzimmer sowie ßbernachtungsröumen sind bei Geböuden in
diesen Bereichen lörmabgewandt zu orientieren.
Ist dies nicht müglich, sind die o. g. Aufenthaltsröume mit schallgedömmten L ftungseinrichtungen oder anderen technisch
geeigneten Maänahmen zur permanenten Bel ftung bei gleichzeitiger Sicherstellung des Schallschutzes gegen den
Auäenlörm auszustatten.
.

4.3 Verbindliche Maäe, Angabe in Meter

Nutzungsschablone

Hydrant vorhanden

Kontaminationsverdachtsflöchen (KVF) / Altlastenverdachtsflöchen: Es sind folgende
Handlungsempfehlungen f r en R ckbau- und die Aushub berwachung zu beachten:

Büschungsbereich vorhanden

Grenze FFH-Gebiet

Grenze EU-Vogelschutzgebiet (SPA-Gebiet)

Grenze Landschaftsschutzgebiet

110-kV-Freileitungstrasse der LEW Lechwerke AG mit Schutzzone von je 21,00 m.
Innerhalb der Schutzzone sind die einschlögigen DIN-VDE-Vorschriften bzw. die privatrechtlich getroffenen Ver-
einbarungen zwischen dem Betreiber und dem Grundbesitzer zu beachten. Folgende Hinweise sind zu beachten:

Innerhalb der Leitungsschutzzone sind aus Sicherheitsgr nden die einschlögigen DIN-VDE-Vorschriften zu beachten. Da nach EN 50341 Mindestabstönde
zu den Leiterseilen der Hochspannungsleitung gefordert werden, sind die Unterbauungs- bzw. Unterwuchshühen in diesem Bereich beschrönkt. Ferner ist
nach DIN VDE 0105 bei Arbeiten in Spannungsnöhe immer ein bestimmter Schutzabstand zu den Leiterseilen einzuhalten.
Der Bestand der Anlagen muss zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung gewöhrleistet bleiben. Aus Gr nden der Betriebssicherheit und um die
Standsicherheit der Gittermaste nicht zu geföhrden, d rfen Tiefbauarbeiten im Bereich der Gittermaste nur nach vorheriger Absprache mit mit der LEW
vorgenommen werden. Ferner ist zu beachten, dass die Fundamentküpfe der Gittermaste nicht mit Erdreich  bersch ttet werden, um eine Korrosion am
Erd bergangsbereich zu vermeiden.
Die genaue Lage der Masten und der Leitungsachsen ergibt sich aus der Ürtlichkeit.
Zu den Mastst tzpunkten muss f r Wartungs- und Entstürungsarbeiten eine ausreichend breite Zufahrt (mindestens 4 m) f r Schwerfahrzeuge offen
gehalten werden.
Änderungen am Gelöndeniveau im Bereich der Leitungsschutzzone sind zu unterlassen, falls unumgönglich, ist die LEW zu informieren.
Die Dacheindeckung von Geböuden oder Geböudeteilen, die im Schutzbereich zu liegen kommen, muss DIN 4102 Teil 7 (Widerstandsföhigkeit gegen
Flugfeuer und strahlende Wörme) entsprechen.
Unter den Leiterseilen muss mit Eisabwurf gerechnet werden, etwaige Schöden werden von seitens des Versorgers nicht  bernommen.
Im Leitungsschutzbereich sind Aufsch ttungen, Lagerung von Baumaterial und Bauhilfsmitteln sowie das Aufstellen von Baubaracken u. ö. nur nach
Abstimmung mit der LEW zulössig.
Bei sömtlichen Bauvorhaben, die den Schutzbereich der Hochspannungsleitung ber hren, ist eine ßberpr fung der Einhaltung geltender DIN
VDE-Bestimmungen notwendig. Entsprechende Unterlagen sind der LEW deshalb gem. Art. 65 Abs. 1 BayBO im Rahmen des durchzuf hrenden
Genehmigungsverfahrens zur Stellungnahme zuzuleiten. Es ist eine müglichst fr hzeitige Abstimmung der Planungen zur Bebauung von Grundst cken im
Schutzbereich unserer Hochspannungsfreileitung empfehlenswert.
Im Schutzbereich der Leitung sind nur niederw chsige Anpflanzungen zulössig, deren Endwuchshühe eine unzulössige Annöherung an die Leiterseile
verhindert. In Zweifelsföllen ist die Anpflanzungen abzustimmen.
Von den Leitungen gehen elektrische und magnetische Felder aus, die physikalisch bedingt sind und nicht vermieden werden künnen. Die in der 26.
Verordnung zur Durchf hrung des Bundes-Immissionsschutz- gesetzes (26. BlmSchV) festgelegten Grenzwerte f r elektrische und magnetische Felder
werden eingehalten. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei Geröten, die mit Kathodenstrahlrühren betrieben werden (z.B. Bildschirme) bereits bei
vergleichsweise niedrigen magnetischen Flussdichten von etwa 1 bis 2 Mikrotesla Verschlechterungen der Bildqualitöt auftreten künnen.
Sömtliche Baumaschinen und Geröte, die innerhalb des Schutzbereiches zum Einsatz kommen oder in diesen hineinragen, m ssen so betrieben bzw.
errichtet werden, dass eine Annöherung von weniger als 5 m (380-kV), 4 m (220-kV) bzw. 3 m (110-kV) an die Leiterseile in jedem Fall ausgeschlossen ist.
Dabei ist zu beachten, dass Seile bei hohen Temperaturen weiter durchhöngen bzw. bei Wind erheblich ausschwingen künnen. Jede auch nur kurzfristige
Unterschreitung des Schutzabstandes ist f r die am Bau Beschöftigten lebensgeföhrlich. In Zweifelsföllen ist die Baustelleneinrichtung rechtzeitig mit der
LEW abzusprechen.
Von unter Spannung stehenden Transformatoren in den Umspannwerken gehen Brummgeröusche aus. Des Weiteren künnen gelegentlich
Schaltgeröusche auftreten, die in angrenzenden Gebieten als stürend empfunden werden. Neben den ürtlich vorhandenen Geröuschquellen sind die von
den Umspannwerken ausgehenden Schallemissionen zusötzlich zu ber cksichtigen
Die Verwendung eines geeigneten Baukranes bzw. Autokranes ist sowohl im als auch in der Nöhe des
Schutzbereichs nur unter erheblichen Einschrönkungen müglich. Es ist deshalb rechtzeitig (mindestens 4
Wochen) vor dessen Aufstellung mit unserem Sachgebiet ≤Instandhaltung Hochspannung" “ Tel. 0821/328-2315 R cksprache zu nehmen.
Abschaltungen sind abhöngig vom Schaltzustand und der Netzauslastung und künnen aus versorgungs- technischen Gr nden nicht jederzeit durchgef hrt
werden. Beim Auftreten einer Stürung künnen auch bereits vereinbarte Schaltungen abgesagt werden. Abschaltungen f r löngere Zeitröume sind generell
nicht müglich.
Bauarbeiten jeglicher Art in der Nöhe der Versorgungseinrichtungen m ssen unter Beachtung der Unfallverh tungsvorschriften f r elektrische Anlagen und
Betriebsmittel (DGUV Vorschrift 3) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung sowie der einschlögigen DIN- bzw. VDE-Vorschriften durchgef hrt
werden.
Es wird auf die Gefahr hingewiesen, die bei Arbeiten in der Nöhe elektrischer Freileitungen gegeben ist.
Die maximal müglichen Unterbauungshühen der Hochspannungsleitungen höngen entscheidend von der
Lage der geplanten Bauwerke zu der Leitungsachse und den Mastst tzpunkten ab und künnen erst nach
Vorliegen entsprechender Unterlagen exakt ermittelt werden. Insbesondere ist die Hühe  . NN f r das Bezugsniveau von ± 0,00 m der Geböude
ausschlaggebend.

8.1

4.2

4.5

12.3

Umgrenzung von Flöchen mit Bindungen f r Bepflanzungen und f r die Erhaltung von Böumen,
Ströuchern und sonstigen Bepflanzungen: Der Gehülzbestand ist dauerhaft zur erhalten. Ausfallende
Gehülze sind zu ersetzen. Es sind Arten und Mindestqualitöten der Liste Ziffer 12.6 zu verwenden.

Grenze der anbaufreien Zone zu B17 (Abstand zum Fahrbahnrand 20m)

Transformatorenstation

Sonstiges Sondergebiet gemöä § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Technologiepark"
Die mit "SO" zuz glich entsprechender Nummerierung bezeichneten Flöchen werden nach § 11 BauNVO
als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ≤Technologiepark„ festgesetzt.
Das Sondergebiet dient vorrangig der Unterbringung innovativer und technologieorientierter Unternehmen.

Bezeichnung des Baufelds mit Festsetzung dessen Zweckbestimmung:
SO 01 bis 09: Zweckbestimmung "Technologiepark"
SO Sport 01 und 02: Zweckbestimmung "Sport und Freizeit"

8.3

9.1 üffentliche Straäenverkehrsflöchen

12.6

Private Flöche f r Sport und Spielanlagen. Zulössig sind sportbezogene Infrastrukturanlagen wie Tore,
Laufbahnen, Weit- und Hochsprunganlagen oder Abschlagsplötze etc., bauliche Anlagen nach § 14 Abs. 1
BauNVO und bauliche Anlagen i.S.d. § 23 Abs. 5 S. 2 BauNVO.

Umgrenzung von Flöchen f r Vorkehrungen zum Schutz gegen schödliche Umwelteinwirkungen:
Im Sinne von § 9 Abs. 2 Ziffer 2 BauGB ist im Fall einer Erdverkabelung / Verlegung der innerhalb dieser
festgesetzten Flöche verlaufenden 110-kV-Freileitung im abgegrenzten Bereich die Errichtung eines
Lörmschutzwalls zulössig.
Die maximal zulössige Kronenhühe je Abschnitt ist entsprechend der Hühenkonten in der Planzeichnung
ab OK Urgelönde zu bemessen (vgl. auch Schemaschnitt in den Hinweisen).
Die Westseite des Walls ist naturnah mit Büschungsneigungen von bis zu max. 1:1,5 auszubilden. Im
s dlichsten, hüchsten Abschnitt kann zum Erreichen der Maximalhühe des Walls ein bis max. 1,50m
hoher Versatz aus trocken aufgeschichteten Naturstein / Natursteinquadern ausgebildet werden. Der
Hangfuä ist naturnah zu modellieren und mit Vor- und R ckspr ngen auszubilden. Weitere
Anforderungen an die naturnahe Gestaltung der Westseite sind in Ziffer 13.1. festgesetzt.
Auf der Ostseite ist das Abfangen des Walls mit Gabionen oder Naturstein-Groäquadern zulössig.
Auf der Wallkrone ist die Anlage eines max. 1,80m breiten Wegs mit wassergebundener Decke zulössig.
Ostseitig ist f r den Fall eine Absturzsicherung vorzusehen. Ein Gelönder ist ausschlieälich aus nat rlich
belassenem Holz mit einer maximalen Hühe von 1,20m zulössig.
Bis zum Zeitpunkt der Zulössigkeit des Lörmschutzwalls ist die Flöche entsprechend der Festsetzung
Ziffer 12.3 als Extensivwiese zu erhalten und zu pflegen.

7.1 St Flöchen f r offene Stellplötze auäerhalb der Baugrenzen

14. Information der Feuerwehr: Bei einer Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben oder anderer besonderer Einrichtungen (z.B.
Verwender von Radioisotopen o.ö.), die auf Grund der Betriebsgrüäe und -art und/oder der gelagerten, hergestellten oder zu
verarbeitenden Stoffe (z.B. radioaktive Stoffe, Söuren, brennbare Fl ssigkeiten, aggressive Gase etc.) einen besonderen
Gefahrenschwerpunkt bilden, ist die zustöndige Feuerwehrleitstelle zu informieren.

Eine Genehmigungsfreistellung nach Art. 58 Abs. 2 BayBO wird f r das gesamte Planungsgebiet ausgeschlossen.15.1

15. Genehmigungsfreistellung

Bodendenkmöler: Sollten wöhrend der Bauphase bisher unbekannte Bodendenkmöler zutage treten, unterliegen diese der Meldepflicht
gemöä Art. 8 Abs. 1 bis 2 DSchG.

Immissionsschutz:
Verkehrsgeröusche: Das Plangebiet ist den Verkehrsgeröuschen der umliegenden Straäen (B 17 und Lechrainsstraäe) sowie der
Bahnstrecke 5365 ausgesetzt. Durch die Festsetzungen zum Verkehrslörmschutz wird der erforderliche Schallschutz im Plangebiet
sichergestellt.
Gewerbegeröusche: Bei der Genehmigung eines Vorhabens im Bereich des Bebauungsplans SO Technologiepark Lechrain soll f r die
maägeblichen Immissionsorte auäerhalb des Plangebiets nachgewiesen werden, dass die durch das beantragte Vorhaben verursachten
Beurteilungspegel die verf gbaren Immissionskontingente einhalten oder unterschreiten. Die Ermittlung der Beurteilungspegel einer Anlage
erfolgt dabei unter Ansatz der zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsöchlich vorherrschenden Schallausbreitungsverhöltnisse (Einrechnung
aller Zusatzdömpfungen aus Luftabsorption, Boden- und Meteorologieverhöltnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinfl sse)
entsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (TA Lörm). F r die innerhalb des Bebauungsplanareals gelegenen
Immissionsorte gelten die Geröuschkontingente nicht. Die Beurteilung ist dort nach TA Lörm durchzuf hren.

5.2

Schutzzone des Wiesbachs im nürdlichen Geltungsbereich: der Geltungsbereich liegt teilweise im 60 m-Bereich des
genehmigungspflichtigen Gewössers Wiesbach, Gewösser III. Ordnung. F r alle Anlagen, die sich innerhalb des 60 m
Bereiches befinden, ist unabhöngig davon, ob sie baugenehmig- ungspflichtig sind oder nicht, ein formloser Antrag auf
Genehmigung nach § 36 WHG i.V.m. Art. 20 BayWG beim Landratsamt Landsberg am Lech einzureichen.

2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

11.3 Gewerbegeröusche
Umgrenzung von Flöchen mit Nutzungsbeschrönkungen. Hier: Abgrenzung der Bezugsflöchen f r die
zulössigen Emissionskontingente (LEK) tags (t) und nachts (n) in db(A).
Zulössig sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geröusche die in Nutzungsschablone der
Planzeichnung f r jeden Grundst cksteil festgesetzten Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:
2006-12 weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr)  berschreiten.
Die Grüäe der Bezugsflöchen in m² ist den Hinweisen zu entnehmen.

13.

11.4

13.3

SPA

FFH

LSG

Ausgleichsflöchen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans mit Nummerierung:

AF 01: Entwicklung einer mageren Glatthaferwiese aus Reitgrasflur
Auf den Flöche ist eine artenreiche Glatthaferwiese zu entwickeln. Eine Beschreibung der Maänahmen
zur Herstellung, zur Entwicklung und zum Unterhalt sind dem Umweltbericht zu entnehmen.

AF 02, AF 03, AF 04: Entwicklung von Kalkmagerrasen aus Altgrasbrache
Auf den Flöche ist ein artenreicher Kalkmagerrasen zu entwickeln. Eine Beschreibung der Maänahmen
zur Herstellung, zur Entwicklung und zum Unterhalt sind dem Umweltbericht zu entnehmen.

AF 05 Optionale Ausgleichsflöche bei Errichtung des Lörmschutzwalls gemöä Festsetzung
Ziffer 11.13
Im Falle der Errichtung des Lörmschutzwalls erfolgt die Kompensation f r diesen Eingriff durch die
naturnahe Gestaltung der Westseite des Lörmschutzwalls. Als Kompensationsflöche wird dabei
ausschlieälich die westexponierte Flöche des Walls bis zum Westrand der Wallkrone entsprechend der
Abgrenzung in der Planzeichnung festgesetzt. Eine Beschreibung der Maänahmen zur Herstellung, zur
Entwicklung und zum Unterhalt sind dem Umweltbericht zu entnehmen.

13.1

6.

7.

3.00

7.2 Flöchen f r TiefgaragenTG

9.2 private Straäenverkehrsflöchen inkl. Anlagen zur Entwösserung und Straäenbegleitgr n

3.3 Auäerhalb der gemöä Ziffer 3.2 zulössigen Grundflöchen auf den Teilen des Baugrundst cks, sind die gemöä Ziffer 9.2
festgesetzten privaten Verkehrsflöchen bis zu einer Gesamtgrundflöche von 37.445m² zulössig.

SO 07 West
25,00 0,8

LEK t  63
LEK n 48

617.00 m NN

max. zulössige Grundflöchenzahl (GRZ)

max. zulössige Wandhühe in m

max. zulössige Emissionskontingente (LEK)
tags (t) und nachts (n) in db(A)

Bezugshühe f r die Situierung des OK FF EG in m  ber
Normalnull

Waldflöchen

12.2

(3) Sträucher
(Mindestqualität H 100-125)
Carpinus betulus - Hainbuche
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Hasel
Crataegus monogyna - Eingriffl. Weißdorn
Euonymus europaeus - Pfaffenh tchen
Juniperus communis - Wacholder
Ligustrum vulgare - Gewühnl. Liguster
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Rosa canina - Hundsrose
Rosa rubiginosa - Weinrose
Salix caprea - Sal-Weide
Sambucus nigra - Holunder
Taxus baccata - Eibe
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
Viburnum opulus - Gewühnlicher Schneeball

12.5

Private Gr nflöche mit intensiver Pflege. Zulössig ist Entwicklung des vorhandenen Schneeheide-
Kiefernwalds in Richtung einer Parkflöche mit lichtem Baumbestand. Dazu sind die vorhandenen, gesunden
Kiefern zu erhalten. Die Flöche ist von jedlicher Bebauung frei zu halten und görtnerisch zu gestalten und zu
pflegen. F r Gehülzpflanzungen sind gebietsheimische Arten der Liste Ziffer 12.6 zu verwenden.

Retentionsflöche / Regenwasserversickerung
Auf der Flöche sind Anlagen zur Versickerung bzw. zur Retention des anfallenden Niederschlagswassers
zulössig. Die Anlage eines offenen Gewössers ist zulössig. Die  brigen Flöchen sind als extensive Wiese
zu entwickeln. Dazu ist diese mit autochthonem Saatgut mit einem Kröuteranteil von min. 50% anzusöen.
Die Flöche ist extensiv zu pflegen: zweimalige Mahd nach dem 01.07. eines jeden Jahres und Entfernung
des Mahdguts; Verzicht auf D ngung und Pflanzenschutzmittel

14. Flöche f r Wasserwirtschaft

Sonstiges Sondergebiet gemöä § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Sport und Freizeit"
In dem mit "SO Sport" zuz glich entsprechender Nummerierung bezeichneten Bereichen wird nach § 11
BauNVO ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ≤Sport- und Freizeitanlagen„ festgesetzt.
Das Sondergebiet dient vorwiegend der Unterbringung von Sport- und Freizeitanlagen:

- Sportanlagen und zugehürige Nebenanlagen ( wie z.B. Umkleiden, Geröteröume, Trib nen,
Vereinsheim)

- Gastronomie

SO
Sport

Grüäe des jeweiligen Teils des Baugrundst cks in m²
(Grundlage f r die Kontingentinerung der Schallleistungspegel sowie zur Ermittlung der zulössigen Grundflöche)

SO 01 Sport
278m²

SO

8.5

Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind im Sondergebiet SO 01 bis SO 09 nach Maägabe der weiteren Satzungs-
bestimmungen zulössig:

a) nicht erheblich belöstigende, kleinteilige, technologieorientierte Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit
Forschung und Entwicklung und zugehürigen Verwaltungsnutzungen sowie Produktions-, Werkstatt-, Labor- und
Lagerflöchen,

b) zugehürige Infrastruktur-, Beratungs-, Service- und Verkaufseinrichtungen f r die unter Absatz a) genannten
Betriebe einschlieälich Besprechungs- und Tagungsröume,

c) in untergeordnetem Umfang kleinteilige, rein dienstleistungsorientierte Nutzungen sowie der Versorgung des
Gebietes dienende Einrichtungen.

d) Lagerröume der Stadt Landsberg

Zusötzlich zu den allgemein zulössigen Nutzungen gemöä Ziffer 2.1.1 sind im Rahmen dieser Zweckbestimmung im
Sondergebiet SO 02 bis 04 soziale oder gesundheitliche Einrichtungen (wie z.B. Betriebsarzt, Fitness, Wellness etc.)
zulössig. Eine Kindertagesstötte und Betreuungseinrichtungen sind ausschlieälich im SO 02 Nord zulössig.

Zusötzlich zu den allgemein zulössigen Nutzungen gemöä Ziffer 2.1.1 sind im Rahmen dieser Zweckbestimmung im
Sondergebiet SO 01 ein Beherbergungsbetrieb und ein Gastronomiebetrieb zulössig.

Zusötzlich zu den allgemein zulössigen Nutzungen gemöä Ziffer 2.1.1 ist im Rahmen dieser Zweckbestimmung im
Sondergebiet SO 07 West ausnahmsweise ein Hubschrauberlandeplatz zulössig.

Zusötzlich zu den allgemein zulössigen Nutzungen gemöä Ziffer 2.1.1 sind im Rahmen dieser Zweckbestimmung im
Sondergebiet in SO 01 bis SO 04 folgende Nutzungen nur ausnahmsweise zulössig:

a) ein der Versorgung des Gebiets dienender Laden mit einer maximalen Verkaufsflöche von 150m², der in
geringem Umfang Waren f r den töglichen Bedarf anbietet.

Zusötzlich zu den allgemein zulössigen Nutzungen gemöä Ziffer 2.1.1 sind im Rahmen dieser Zweckbestimmung im
Sondergebiet in SO 01 bis SO 04 sowie SO 07 folgende Nutzungen nur ausnahmsweise zulössig:

a) Wohnungen f r Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie den Betriebsinhaber und/oder Betriebsleiter,
sofern sie dem jeweiligen Betrieb in Grundflöche und Baumasse untergeordnet sind.

Zusötzlich zu den allgemein zulössigen Nutzungen gemöä Ziffer 2.1.1 sind im Rahmen dieser Zweckbestimmung im
Sondergebiet in SO 02 Nord und SO 04 Nord folgende Nutzungen nur ausnahmsweise zulössig:

a) Betriebswohnungen f r Mitarbeiter von im Geltungsbereich gelegenen Betrieben wöhrend der Betriebs-
zugehürigkeit und deren Familien. Dabei darf die Gesamtanzahl von 60 Betriebswohnungen nicht  berschritten
werden. Die gesunden Wohn- und Arbeitsverhöltnisse m ssen gewöhrleistet werden. Die rechtliche Sicherung
des Mitarbeiterwohnens ist  ber einen stödtebaulichen Vertrag zu regeln.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

8.4
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Zur Einfriedung der Auäengrenzen des Sondergebiets sind nur sockellose Metall- oder Holzzöune bis zu einer Hühe
von max. 3,20 m Hühe zulössig. F r Teilflöchen mit optionaler Wohnnutzung (Beherbergungsbetrieb (SO 01) und
Mitarbeiterwohnen SO 02 Nord und SO 04 Nord) gelten davon abweichenden Festsetzungen in Ziffer 8.4.

Innerhalb der Grundst cksteile der Baufelder SO 02 S d und SO 03 sind als Einfriedung bis zu 1,80 m hohe
sockellose Zöune (Metall, Holz) zulössig. Diese sind auf mind. 50% der Lönge mit Ströuchern und Kleinböumen gemöä
Ziffer 12.6 zu hinterpflanzen.

Innerhalb der Grundst cksteile der Baufelder SO 04 S d bis SO 09 sind bis zu 3,20 m hohe Metallgitterzöune mit
Stahlbeton-Sockel einschlieälich Kleintieraussparungen bzw. Gabionenwönde zulössig. Aus Sicherheitsgr nden sind in
Teilabschnitten von maximal jeweils 50m Lönge geschlossene Mauerscheiben bis zu einer Hühe von max. 4,00 m
zulössig.

Auf den Grundst cksteilen der Baufelder SO 01, SO 02 Nord und SO 04 Nord sind Einfriedungen entlang der an die
Nordgrenze des Geltungsbereichs angrenzenden üffentlichen Verkehrsflöche nur bis zu einer Hühe von max. 1,20m
zulössig. F r die r ckwörtigen privaten Grundst cksflöchen gelten die Festsetzungen f r die jeweils angrenzenden
Baufelder entsprechend der Festsetzungen 8.2. Diese sind auf mind. 50% der Lönge mit Ströuchern und Kleinböumen
gemöä Ziffer 12.6 zu hinterpflanzen. Ausnahmsweise kann von diesen Festsetzungen abgewichen werden, wenn
anstelle der Beherbergung / Wohnnutzung eine sicherheitssensible gewerbliche Nutzung aufgenommen wird. In diesem
Fall gelten die Festsetzungen gemöä Ziffer 8.1..

Die Einfriedungssatzung der Stadt Landsberg am Lech hat im Geltungsbereich des Bebauungsplans keine G ltigkeit.

Zulössig sind Werbeanlagen nur an Geböuden zum Zwecke der Firmenzuordnung. Unzulössig sind Werbeanlagen in
Form laufender Schriften, sich bewegende Reklame oder Scheinwerfer. Freistehende Werbeanlagen sind unzulössig.
Fahnenmasten sind zulössig.

Werbeanlagen f r Betriebe und Produkte, die nicht in betrieblichem Zusammenhang mit einem im Bebauungsplan-
gebiet ≤Technologiepark Lechrain„ ansössigen Gewerbebetrieb stehen, sind unzulössig.

Im ßbrigen gilt die Werbeanlagensatzung der Stadt Landsberg am Lech.

F r die Fassadengestaltung sind nur weiäe, cremefarbene, graue, schwarze und rote Farbtüne sowie entsprechende
Abstufungen zulössig. Die Verwendung von Photovoltaik an Fassaden ist zulössig.

Flachdöcher sind zu begr nen und / oder f r die Nutzung erneuerbarer Energiegewinnung zu nutzen. Die Regelungen
der Art. 44a BayBO bleiben durch die Festsetzung unber hrt.

Das ßberschreiten der Baugrenzen kann f r Verbindungsbauwerke ausnahmsweise zugelassen werden.

In Bezug auf die Einhaltung der Abstandsflöchenvorschriften gilt die Regelung des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO f r
Gewerbe- und Industriegebiete.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen
sowie in den daf r ausgewiesenen Flöchen gemöä Ziffer 7.1 zulössig. Nebenanlangen gemöä § 14 Abs. 2 BauNVO und
Infrastrukturanlagen der Landschaftspflege künnen ausnahmsweise auch auäerhalb der festgesetzten Baugrenzen
zugelassen werden.

Garagen, Parkhöuser, Tiefgaragen und oberirdische Stellplötze f r Kraftfahrzeuge sind nur innerhalb der Baugren-
zen sowie in den daf r ausgewiesenen Flöchen gemöä Ziffer 7.1 und 7.2 zulössig. In Bezug auf die erforderliche Anzahl,
die Grüäe und Beschaffenheit von Stellpötzen f r Kraftfahrzeuge und Abstellplötze f r Fahrröder gilt die "Mobilitöts-
satzung" der Stadt Landsberg in der Fassung vom 30.07.2025.

Nicht berbaute Tiefgaragen sind mit Oberboden mit einer Schichtdicke von mind. 0,45m zu  berdecken und zu
begr nen.

AF01

Baumpflanzungen: Auf den Teilgrundst cken der Baufelder SO 01 bis SO09 sind jeweils folgende Anzahl von
Groäböumen nachzuweisen. Vorhandener Baumbestand kann auf die geforderte Anzahl angerechnet werden. F r
Ergönzungspflanzungen sind Groäböume der Liste 1 Ziffer 12.6 zu wöhlen:
SO 01 Nord: 10 Böume SO 05 16 Böume
SO 02 S d: 13 Böume SO 06   2 Böume
SO 02 Nord: 19 Böume SO 07 Nord 20 Böume
SO 02 S d 16 Böume SO 07 West 35 Böume
SO 03 8 Böume SO 07 Ost 15 Böume
SO 04 Nord 2 Böume SO 08 26 Böume
SO 04 S d 6 Böume SO 09 16 Böume

12.7

Die unbebauten Grundst cksflöchen - auch innerhalb der Baugrenzen - sind görtnerisch zu gestalten.12.8

14.1

10.1

6.3
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ENTWURF

11.2

1. R ckbau- und Aushub berwachung und Beweissicherung
1.1 Vor R ckbau von baulichen Anlagen oder Anlagenresten ist ein mit der Unteren Abfallbehürde am Landratsamt Landsberg am Lech, Sachgebiet 61

(Umweltschutz@LRA-LL.bayern.de), abgestimmtes, fachlich qualifiziertes R ckbaukonzept zu erstellen, das sich an den der Arbeitshilfe ≤R ckbau
schadstoffbelasteter Bausubstanz„ des Bayerischen Landesamtes f r Umwelt (LfU) in der aktuellen Fassung (z. Zt. 09/2019) zu orientieren hat.

1.2 Bei sömtlichen Aushubmaänahmen ist eine fachlich qualifizierte, horizontbezogene (separierende) Aushub-  berwachung unter Ber cksichtigung
sömtlicher Erkundungsergebnisse durchzuf hren. Die Aushub berwachung hat nach den einschlögigen Anforderungen der Arbeitshilfe des Bayer.
Landsamtes f r Umwelt ≤Umgang mit Bodenmaterial„ in der aktuellen Fassung (derzeit Juli 2022) und der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) erfolgen.
F r die Probenahme gelten die Vorgaben der Handlungshilfe zur Anwendung der LAGA Mitteilung 32 (LAGA PN 98). Das weitere Vorgehen hierzu hat
der vom Bauherrn beauftragte Sachverstöndige mit der Bodenschutzbehürde beim Landratsamt Landsberg am Lech unter
Umweltschutz@LRA-LL.bayern.de abzustimmen.

1.3 Das in Haufwerken zwischengelagerte Aushubmaterial ist gegen Wind- und Wasserverfrachtung zu sichern.
1.4 Bei Feststellung von Auffölligkeiten bei der Aushub berwachung ist das Landratsamt Landsberg am Lech, Sachgebiet 61, zu informieren, ggfs. ist das

weitere Vorgehen abzustimmen
1.5 Die Ergebnisse der Aushub berwachung sind textlich und fotografisch zu dokumentieren.
1.6 Die Dokumentation der Aushub berwachung ist dem Landratsamt Landsberg am Lech, Sachgebiet 61, nach Abschluss der Aushubmaänahme in

zweifacher Ausfertigung vorzulegen.
1.7 Im Zuge der R ckbau- und Aushub berwachung sind grundsötzlich Beweissicherungsuntersuchungen mit Anwendung der in der

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) genannten sowie der f r Bayern geltenden fachlichen Regeln (§§ 19 ff. BBodSchV sowie
Anhönge 1 und 2 der BBodSchV, Merkblötter des Bayer. Landesamtes f r Umwelt Nr. 3.8/1, 3.8/4, 3.8/5 u. 3.8/6, 3.8/8) durchzuf hren, sofern
signifikante Bodenkontami- nationen im Aushubniveau (Aushubsohle u. -büschungen) nicht ausgeschlossen werden künnen. Im Bereich von
Versickerungsanlagen ist die Einhaltung der Vorsorgewerte gem. BBodSchV nachzuweisen.
Die Ergebnisse der Beweissicherungsuntersuchungen gemöä Nr.1.7 sind dem Landratsamt Landsberg am Lech, Sachgebiet 61, vor Verf llung oder
Bebauung der Aushubgrube vorzulegen.

2. Anforderungen bei sensiblen Flöchennutzungen
Bei Flöchen, wie Altlastenverdachtsflöchen, Auff llungen etc., bei denen eine bez glich des Wirkungspfades Boden — Mensch sensible Nutzung nicht
ausgeschlossen werden kann oder bei denen sich eine entsprechend sensible Nutzung im Laufe der Zeit einstellt, ist bei Spiel-, Freizeitnutzung eine
mindestens 0,10 m bzw. 0,30 m, bei Nutzgartennutzung 0,60 m möchtige Deckschicht aus unbelastetem Bodenmaterial nachzuweisen oder eine
potentielle Geföhrdung ist durch geeignete Maänahmen zur Nutzungseinschrönkung zu verhindern.

3. Sanierungsvorbehalt
Von der Aushub berwachung und Beweissicherungsuntersuchung festgestellte Bodenkontaminationen sind im Bereich von

Sanierungsschwellwert berschreitungen in Abstimmung mit dem Landratsamt Landsberg am Lech, Sachgebiet 61, und den Fachstellen abzugrenzen,
zu sanieren, oder zu sichern.

4. Bodenluft
Soweit vom Sachverstöndigen Belastungen der Bodenluft (insbesondere LHKW, BTEX, Deponiegashauptkomponenten) nicht ausgeschlossen werden

künnen, sind in Abstimmung mit den Fachbehürden Bodenluftuntersuchungen vorzunehmen.
Hinweis: Bei Arbeiten im Bereich der Altablagerungen sind die ≤Richtlinien f r Arbeiten in kontaminierten Bereichen„, der TBG, BGR 128/DGUV Regel 101

Maänahmen zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen

Maänahmen zur Vermeidung und Verminderung:
Um Geföhrdungen gesch tzter Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern, sind nachfolgende Maänahmen
zur Vermeidung und Minimierung vorzusehen.

M 1: Umweltbaubegleitung: F r die Umsetzung der Maänahmen zur Vermeidung sowie zur Habitatverbesserung ist
eine Umweltbaubegleitung zu beauftragen, die die getroffenen Vermeidungs- und habitatverbessernden Maänahmen
jeweils fachkundig begleitet, dokumentiert und die Dokumentation der Unteren Naturschutzbehürde am Landratsamt
Landsberg am Lech  bermittelt.

M2: Gesamtkonzept zum Fledermausschutz f r die Baufelder SO 01 bis SO 05: Im Rahmen eines Gesamtkonzepts
sind zu erhaltende und beseitigbare Geböude oder Geböudeteile (z.B. Keller) festzulegen und ggf. Ersatzquartiere zu
planen, die eine z gige Umsetzung der geplanten baulichen Nutzung im Gebiet erlauben. Das Konzept ist mit der
Unteren Naturschutzbehürde am Landratsamt Landsberg am Lech abzustimmen.

M3: Rodungszeiten: Zeitfenster f r Habitatböume und Böume mit Habitatstrukturen: 01. Oktober bis 30. Oktober
    ßbrige Gehülze:  01. Oktober bis 28. Februar

M4: Geböudekontrolle: Alle bestehenden Geböude sind mindestens 1 Jahr vor dem geplanten Abbruch / Sanierung
durch eine fachkundige Person auf das Vorkommen von Fledermöusen oder Brutvügel (Geböudebr ter) zu kontrollieren.
Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und die geplanten artenschutzrechtlichen Maänahmen zur Konfliktbewöltigung
sind der Unteren Naturschutzbehürde abzustimmen.

M5: Maänahmen wöhrend einer Geböudesanierung: Werden im Rahmen der Maänahme M4 potentielle
Habitatstrukturen bzw. Artvorkommen am zur Sanierung vorgesehenen Geböude erfasst, die vor Ort erhalten werden
künnen, sind folgende Maänahmen in Zusammenarbeit mit einer fachkundigen Umweltbaubegleitung vorzusehen:

- Bauzeitenmanagement: wenn müglich, Anpassung der jahreszeitlichen Bauzeit an die Wochenstubenperiode bzw. die Brutzeiten
der Geböudebr ter (abhöngig von den vorkommenden Arten) oder tageszeitliches, artspezifisches Bauzeitenmanagement ggf. mit

- Verzicht auf Bautötigkeiten in der Dömmerung (Ende mind. 1 Std. vor Sonnenuntergang / Beginn max. 1 Std. nach Sonnenaufgang)
- Verzicht auf nöchtliche Baustellenbeleuchtung
- Freihalten von Flugkorridoren zu den vorhandenen Quartieren (z.B. Verzicht auf Einr stung mit Staubnetzen, Planen etc.)
- bei Bedarf Anbringen von Ersatzquartieren in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung nach bzw. im Zusammenhang mit

Sanierung

M6: Bauzeitenmanagement bei Abrissarbeiten: Vor dem direkten Abriss, ist nochmals ein Kontrollgang des Geböudes
durch einen Fachgutachter durchzuf hren, um Tütungen von einzelnen Individuen ausschlieäen zu künnen. Der
komplette Abriss erfolgt dann nach einem artspezifischen Bauzeitenplan, der den schrittweisen Ablauf der einzelnen
Abriss- und Bauphasen festlegt:

- Bauzeitenmanagement: Bei Geböuden ohne Fledermaus-Winterquartiere, aber mitmüglichem Potential, ist f r den Abriss der
Zeitraum zwischen 01.10 und 01.02. eines jeden Jahres zu wöhlen.

- Ablaufmanagement zum Abbruch: der Abbruch erfolgt unter Beachtung müglicher Quartiere in Teiletappen

M7: Schaffung von Ersatzquartieren bei Neubauten: Beim Entfallen von Geböuden, die in der Bestandsaufnahme
2025 als Geböude mit Potential f r Geböudebr ter und Fledermöuse eingestuft wurden, sind am Neubau jeweils
Ersatzquartiere f r Geböudebr ter und Fledermöuse in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung vorzusehen. Die
Einflugschneisen sind dauerhaft freizuhalten.

M8: Betriebsbeleuchtung: Die Beleuchtung der Auäenbereiche ist, - soweit aus Sicherheitsgr nden müglich - wie folgt
zu begrenzen:

- Bedarfsorientierte Planung und Ausrichtung von k nstlichen Leuchtanlagen;
- begrenzte Ausleuchtung in Richtung der Auäenbereiche (insbesondere keine Ausleuchtung angrenzender Waldbestönde z.B. durch

entsprechende Blenden);
- Reduzierung der Hühe der Lichtpunkte auf das unbedingt erforderliche Maä, zum Beispiel durch mehrere niedrige Lichtquellen,

anstelle einer hüheren Lichtquelle;
- Vermeidung einer groäflöchigen Ausleuchtung durch Verwendung von Leuchten mit asymmetrischen Lichtverteilung so genannten

full-cut-off-Leuchten mit einem Abstrahlwinkel <70° zur Vertikalen.
- Auf flöchige Fassadenbeleuchtung mit nach oben abstrahlendem Licht ist in den Baufeldern SO 01 bis SO 04 vollstöndig zu

verzichten. In den Baufeldern SO 05 bis SO 09 ist eine flöchige Fassadenbeleuchtung nur zulössig, wenn Sicherheitsgr nde dies
zwingend erfordern. Eine Abstrahlung nach oben ist auch hier zu vermeiden.

- F r die Farbtemperatur der Leuchtmittel ist <3.000K zu wöhlen.
- Private Auäenbeleuchtungen im Wohnbereich sind, soweit Sicherheitsgr nde keine anderen Anforderungen stellen, mit einem

Bewegungsmelder zu auszustatten.

M9: Vemeidung von Barrierewirkungen: sömtliche Einfriedungen und Zaunanlagen sind entweder sockellos oder mit
Kleintieraussparungen auszubilden. Sockellose Zöune m ssen eine Bodenfreiheit von mind. 15cm aufweisen.
Bei geschlossenen Einfriedungen (Mauern, Teilabschnitte mit Sockel) sind Kleintierdurchlösse mit einer Hühe mind. 15cm
und einer Breite mind. 20cm in einem Abstand von ca. 20 m vorzusehen.

M10: Vermeidung von Fallenwirkungen: In Schöchten und Vertiefungen mit senkrechten, glatten Wönden, die zu
Fallen f r Tiere werden künnten, sind Aufstiegshilfen anzubringen. Dies gilt auch f r Teile der ehemaligen militörischen
Einrichtungen.

M11: Vermeidung von Vogelschlag an Glasfassaden: Zur Minimierung des Kollisionsrisikos ist auf groäflöchige
Verglasungen, Glaselemente oder Fensterbönder müglichst zu verzichten oder die Gefahr zu vermeiden. Dies kann z. B.
durch die Ausrichtung der Fenster, spezielle bedrucke Verglasungen, Strukturglas, Vogelschutzglas, aber auch
Fenstersprossen, Sonnenschutz, Jalousien, Fensterlöden oder öhnliche bewegliche Bauteile erreicht werden.

Maänahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ükologischen Funktionalitöt (vorgezogene
Ausgleichsmaänahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG)
Durch nachfolgende vorgezogene Ausgleichsmaänahmen ist die ükologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs-
oder Ruhestötte im röumlichen Zusammenhang (continuous ecological functionality) sicher zu stellen.Eine ausf hrliche
Beschreibung der Maänahmen sind den Unterlagen zur speziellen artenschutzrechtlichen Pr fung (AGL 06.02.2026) zu
entnehmen:

CEF 01: Groäbaumpflanzungen entlang der Nord- und S dgrenze des Planungsgebiets: Von den in Ziffer 12.7
festgesetzten Groäbaumpflanzungen sind folgende Straäenböume anteilig entlang der Nordgrenze bzw. S dgrenze des
Planungsgebiets so zu situieren, dass eine geschlossene Baumreihe entsteht.
Baufeld SO 07 West: 12 der festgesetzten Böume
Baufeld SO 07 Ost:   2 der festgesetzten Böume
SO 01 Nord:   6 der festgesetzten Böume
SO 02 S d:    4 der festgesetzten Böume
SO 02 Nord:   6 der festgesetzten Böume
Kann ein Teil der bestehenden Gehülze erhalten bleiben, sind die neu zu pflanzenden Groäböume an anderer Stelle des
Grundst cksteils zu integrieren.

CEF 02: Bergen und Aufstellen von Stömmen/Stammabschnitten mit Hühlen oder Spalten: die im Rahmen der
Strukturkartierung erfassten 11 Biotopböume in den Baufelder SO 07 West und Ost sind zu bergen und in den üstlich des
Planungsgebiets angrenzenden Waldgebieten aufzustellen. Die Maänahme ist bereits ein Jahr vor der eigentlichen
Rodung des Restbestands im Zeitraum zwischen dem 01.10. bis 30.10. durchzuf hren.
Der Stamm oder Stammteil des Hühlenbaums wird gewonnen und in den üstlich oder s dlich an das Planungsgebiet
angrenzenden Waldflöchen an geeingetem Einzelböumen befestigt. Dazu sind Bereiche auf der Ostseite des an den
Geltungsbereich üstlich angrenzenden Waldstreifens zu wöhlen..

CEF 03: Schaffung von Ersatzquartieren f r geböudebewohnende Fledermaus- und Brutvogelarten
Sollten im Rahmen des Gesamtkonzeptes (M2) durch den Abriss Fortpflanzungs- und Ruhestötten gesch tzter Fleder-
maus- und/oder Brutvogelarten verloren gehen, sind fr hzeitig Ersatzquartiere herzustellen. Dies kann auch durch
Erhaltung von Bestandsgeböuden mit bestehendem hohen Quartierspotential erfolgen. Die folgenden Aspekte sind in
diesem Fall zu beachten:

- Erhaltung der ggf. schon bestehenden Lebensröume und geeigneter Strukturelemente am Ersatzgeböude unter Ber cksichtigung ggf.
auch hier erforderlicher Sanierungsmaänahmen.

- Freihalten der Einflugmüglichkeiten in Kellergeschosse und Dachst hle sowie zu vorhandenen Spaltenquartieren bzw. den
k nstlichen Ersatzquartieren

F r den Fall, dass eine Sanierung und Erhaltung einzelner Bestandsgeböude nicht müglich ist, sind alternativ bauliche
Ersatzquartiere zu schaffen. Das Ersatzquartier ist in unmittelbarer röumlicher Nöhe zu den entfallenden Quartieren zu
situieren. Die konkrete Ausbildung der Winter- und Sommerquartiere ist artspezifisch je nach Betroffenheiten zu
entwickeln. Die Maänahme ist in Kombination mit der Erhaltung und Wiederherstellung von Leitstrukturen (CEF 01)
durchzuf hren.

13.3.1

13.3.2

Grundwasser: Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsötzlich dem jeweiligen Bauherren, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen
auftretendes Grundwasser sichern muss. Sollte wider Erwarten Grundwasser aufgeschlossen werden, ist das Landratsamt Landsberg zu
benachrichtigen, um ggf. erforderliche wasserrechtliche Verfahren einzuleiten.
Um eine Verunreinigung des Grundwassers zu vermeiden, ist bei der Reinigung von Photovoltaikelementen und Solarmodulen eine
Nutzung von wassergeföhrdenden Stoffen unzulössig.

Niederschlagswasser: Unverschmutztes, gesammeltes Niederschlagswasser von Dachflöchen und sonstigen Flöchen ist auf dem
Grundst ck zu versickern, daf r ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen. Es wird
auf das Entwösserungskonzept zum Bebauungsplan Nr. 2302 ≤Technologiepark Lechrain„, ctk-ing., 22.01.2026 verwiesen.

Abwasserbeseitigung:
Höusliches Schmutzwasser: Sömtliche Bauvorhaben sind vor Bezug an die zentrale Abwasseranlage anzuschlieäen.
Industrieabwasser: Einleitungen von nicht hausabwasseröhnlichen Abwössern aus Industrie- und Gewerbebetrieben sowie aus sonstigen
privaten, kommunalen und gewerblichen Einrichtungen in üffentliche Abwasseranlagen d rfen nur unter Einhaltung der Bestimmungen der
jeweiligen Entwösserungssatzungen erfolgen. Weiterhin ist zu pr fen, ob f r derartige Einleitungen zusötzlich eine Genehmigungspflicht
nach §58 WHG besteht.
Die Zustimmung f r die vorgenannten Einleitungen ist vorab in jedem Fall beim Betreiber der üffentlichen Abwasseranlage (Gemeinde,
Stadt oder Abwasserzweckverband) einzuholen bzw. in Föllen, in denen der §58 WHG zutrifft, bei der Kreisverwaltungsbehürde zu
beantragen.

15.

16.

17.

18.

Versorgungsleitung: Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen verschiedene Versorgungsleitungen (z.B. Telekommunikation,
Wasser, Strom etc.). Vor Baubeginn ist eine entsprechende Erkundung der Lage durch den Bauherren durchzuf hren. Die
entsprechenden Versorger sind vor Baubeginn zu unterrichten.

Baumschutz in Baustellen: Die zu erhaltenden Gehülze sind entsprechend den Festsetzungen durch Planzeichen zu erhalten, zu pflegen
und wöhrend der Baumaänahme zu sch tzen (Richtlinie f r die Anlage von Straäen, Teil Landschaftsgestaltung (RAS - LG 4) Abschnitt 4:
Schutz von Böumen und Ströuchern im Bereich von Baustellen).

Freiflöchengestaltungsplan: Dem Eingabeplan f r die einzelnen Bauvorhaben ist ein Freiflöchengestaltungsplan im Maästab 1:200
beizuf gen.

Einsicht Vorschriften: Die im Bebauungsplan und seinen Festsetzungen in Bezug genommenen technischen Vorschriften, insbesondere
DIN-Normen, CVDI-Richtlinien, RAS-LG 4 werden im Rathaus der Stadt Landsberg am Lech zu den allgemeinen Dienststunden zu
jedermanns Einsicht kostenlos bereitgehalten.

19.

20.

21.

22.

23.

24. Unverbindliche Darstellung zur Ausf hrung des optional zulössigen Lörmschutzwalls: Der Plan ist der Anlage zu entnehmen.

2.3 Erweiterungen und Änderungen der im Plangebiet bestehenden und genehmigten Anlagen sind weiterhin allgemein
zulössig

13.2 Ausgleichsflöchenzuordnungsfestsetzung:
Dem Bebauungsplan werden folgende (Teil-)flöchen f r Ausgleichsmaänahmen zugeordnet:
Ausgleichsflöche A Fl.-Nr. 496, Gemarkung Leeder
Ausgleichsflöche B, Fl.-Nr. 340 Gemarkung Leeder
Ausgleichsflöche C, Teilflöche der Fl.-Nr. 765 Gemarkung Ludenhausen
Ausgleichsflöche D, Teilflöche der Fl.-Nr. 74/3, Gemarkung Dornstetten
Auf den Ausgleichsflöchen ist ein standortgerechter Laubmischwald des Biotoptyps L62 anzupflanzen. Eine
Beschreibung der Maänahmen zur Herstellung, zur Entwicklung und zum Unterhalt sind dem Umweltbericht zu
entnehmen.
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